Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie

Grundsatze zur
vorlaufigen Ausweisung von
erheblich veranderten Gewassern



Z1el der Wasserrahmenrichtlinie

-Guter Zustand der Gewasser bis 2015

- Mallnahmenprogramme

Kulturlandschatt

-Auswirkungen auf Nutzungen

-Ausnahmen sind moglich



Ausnahme nach WRRL

* Erheblich veranderte Wasserkorper konnen
ausgewiesen werden, wenn:
— Malnahmen zum erreichen des Zieles

 Signifikante negative Auswirkungen auf Schiffart,
Hochwasserschutz, Stromerzeugung etc. hat

— Keine anderen wesentlich bessere
Umweltoptionen



Z1el fiir erheblich verianderte
Gewisser

* Gutes okologisches Potential

Was sind die
Referenzbedingungen

* hochstes okologisches Potential



CIS-Arbeitsgruppe 2.2

Leitfaden: Identifizierung und Ausweisung von
erheblich veranderten/ kiinstlichen Wasserkorpern

Toolbox mit Fallstudien

=> Hinweise der LAWA

=> payerische Vorgehensweise



	Grundsätze zurvorläufigen Ausweisung von erheblich veränderten Gewässern
	Ziel der Wasserrahmenrichtlinie
	Ausnahme nach WRRL
	Ziel für erheblich veränderte Gewässer
	CIS-Arbeitsgruppe 2.2

